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19.
11. III. 15 
IV ZR 400/14

20.
12. III. 15 
III ZR 207/14

21.
12. III. 15 
III ZR 36/14

22.
17. III. 15 
X ZR 34/14

a) Erbunw ürdig gemäß § 2339 Abs. 1 Nr. 1 BGB ist auch 
der Erbe (hier: Ehegatte), der versucht, den seit Jahren nicht 
mehr geschäftsfähigen Erblasser zu töten (§§ 212, 213 StGB).
Das gilt jedenfalls dann, wenn der Erblasser keine Patienten
verfügung hinterlassen hat, keine Tötung auf Verlangen ge
mäß § 216 StGB vorliegt, der Erbe nicht das Verfahren nach 
§§ 1901a ff. BGB eingehalten hat und sich auch sonst kein 
tatsächlich geäußerter W ille des Erblassers zum Abbruch le
benserhaltender M aßnahm en erm itteln lässt.
b) E rbunw ürdigkeit setzt in den Fällen des § 2339 Abs. 1
Nr. 1 BGB Schuldfähigkeit des H andelnden voraus...................  258

a) Die U nw irksam keit der Zustellung an eine prozessunfäh i
ge Person (§ 170 Abs. 1 Satz 2 ZPO) kann gemäß § 189 ZPO 
dadurch geheilt werden, dass das zuzustellende Schriftstück 
dem gesetzlichen Vertreter der prozessunfähigen Person tat
sächlich zugeht.
b) § 167 ZPO erfasst auch die erst durch eine -  insgesam t
noch »dem nächst« erfolgende -  H eilung w irksam  gewordene 
Z ustellung......................................................................................................... 268

a) Eine Enteignung ist nur für ein Vorhaben zulässig , für das 
die notwendigen Gestattungen und Genehmigungen vorlie
gen oder bei dem es zum indest keinem ernsthaften Zweifel 
unterliegen kann, dass etwaige erforderliche Genehmigungen 
erte ilt w erden. Ist eine erforderliche G enehm igung nach dem 
Bundesim m issionsschutzgesetz für den Betrieb einer W ind
kraftanlage erte ilt aber angefochten w orden, so kann einem 
A ntrag für eine Enteignung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnW G, 
auch w enn die Genehmigung für sofort vollziehbar erklärt 
worden ist, nur stattgügeben w erden , wenn die E nteignungs
behörde in eigenverantw ortlicher Prüfung zu dem Ergebnis 
kom m t, dass dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen H in 
dernisse entgegenstehen.
b) Die Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung durch die 
nach § 45 Abs. 2 Satz 3 EnWG zuständige Behörde unterliegt 
der (beschränkten) gerichtlichen Kontrolle.
c) Zu den Anforderungen an die Feststellung der Zulässigkeit
einer Enteignung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnW G ..........................  274

a) Ein Luftvcrkehrsunternehm cn ist grundsätzlich auch 
dann zu einer Ausgleichszah lung wegen N ichtbetörderung 
verpflichtet, w enn es dem Fluggast, der über eine bestätigte 
Buchung für einen Flug verfügt, die Beförderung auf dem ge
buchten Flug verw eigert, bevor sich der F luggast zur vorgese
henen Zeit zur Abfertigung für den gebuchten Flug einfinden 
kann.
b) Ist die Luftbeförderung Bestandteil einer Reise, kann sich 
die bestätigte Buchung auch aus einem von dem Reiseveran
stalter h ierüber ausgestellten Beleg ergeben.
c) Eine vorweggenom m ene Beförderungsverweigerung kann
darin liegen, dass der Fluggast ohne seine Zustimm ung von 
dem geplanten und tatsächlich durchgeführten auf einen an
deren F lug um gebucht und von dem Luftverkehrsunterneh- 
men oder durch eine diesem zuzurechnende M itteilung des 
Reiseveranstalters entsprechend unterrichtet w ird ......................  291
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23.
18. III. 15 
VIII ZR 185/14

24.
18. III. 15 
VIII ZR 242/13

a) Die lorm ularvertragliche Ü berw älzung der Verpflichtung 
zur Vornahme laufender Schönheitsreparaturen einer dem 
M ieter unrenöviert oder renovierungsbedürftig überlassenen 
W ohnung hält der Inhaltskontro lle am M aßstab des § 307 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht stand, sofern der Ver
m ieter dem M ieter keinen angemessenen Ausgleich gewährt.
b) U nrenöviert oder renovierungsbedürftig ist eine W ohnung 
nicht erst dann, wenn sie überm äßig stark abgenutzt oder völ
lig abgewohnt ist. M aßgeblich ist, ob die dem M ieter überlas
sene W ohnung Gebrauchsspuren aus einem  vorvertraglichen 
Zeitraum aufweist, wobei solche Gebrauchsspuren außer 
Acht bleiben, die so unerheblich sind, dass sie bei lebensnaher 
Betrachtung nicht ins G ewicht fallen. Es kom mt letztlich da
rauf an, ob die überlassenen M ieträum e den G esam teindruck 
einer renovierten W ohnung verm itteln.
c) Angesichts der V ielgestaltigkeit der Erscheinungsform en 
unterliegt die B eurteilung, ob eine W ohnung dem M ieter un- 
renoviert oder renovierungsbedürftig überlassen w orden ist, 
einer in erster Linie dem Tatrichter vorbehaltenen Gesamt
schau unter um fassender W ürd igung aller für die Beurteilung 
des E inzelfalles m aßgeblichen U m stände.
d) Beruft der M ieter sich auf die U nw irksam keit der Renovie-
rungsklauscl, ob liegt cs ihm , darzulegen und im  Bestreitensfall 
zu beweisen, dass die W ohnung bei M ietbeginn unrenöviert 
oder renovierungsbedürftig war. Die D arlegungs- und B e
w eislast für die G ewährung einer angem essenen A usgleichs
leistung trifft den V erm ieter...................................................................

Q uotenabgeltungsklauseln benachteiligen den M ieter nach 
§ 307 Abs. 1 BGB unangemessen und sind daher unw irksam , 
w eil sie von dem M ieter bei Vertragsschluss verlangen, zur 
E rm ittlung der auf ihn im Zeitpunkt der Vertragsbeendigung 
zukom m enden Kostenbelastung mehrfach hypothetische Be
trachtungen anzustellen, die eine sichere Einschätzung der 
tatsächlichen Kostenbelastung nicht zulassen................................
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